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2022 2023 2024 2025 2026
3. Q 2022 4. Q 2022 1. Q 2023 2. Q 2023 3. Q 2023 4. Q 2023 1. Q 2024 2. Q 2024 3. Q 2024 4. Q 2024 1. Q 2025 2. Q 2025 3. Q 2025 4. Q 2025 2.-4. Q 2026

Satzung Pfarreirat

Gemeindeteam

Kirchliche Vermögensver-
waltungsordnung (KVO)

Gemeinsames Beschlussgremium 
für die Kirchengemeinden

Pfarreigeschäftsführung

Verwaltungspersonal Pfarrei

Verwaltungspersonal 
Verrechnungsstellen

Verwaltungszentren

Pastorale Zentren

Pastorales Personal,  
Rollenklärung

Pastorales Personal,  
Orientierungsrahmen  
Personalbemessung

Leitender Pfarrer

Gründungsvereinbarung

Sitz der Pfarrei / Festlegung 
zentrales Pfarrbüro

Immobilienkonzeption Pfarrei

Union / Fusion

Die genannten Zeitblöcke geben an, bis wann die Aufgabe spätestens begonnen werden und erledigt sein muss. Eine vorzeitige Earbeitung ist anzuzielen. 
Die Bezeichnung „AP K2030“ gibt an, dass die Aufgabe im Rahmen von Arbeitspaketen von Arbeitsgruppen auf der Ebene des Erzb. Ordinariates erledigt wird. 

Erarbeitung Satzung Pfarreirat, incl. Befassung der Räte 
(durch AP K2030)

Erarbeitung Aufgaben, Zusamensetzung, Leitung ... 
(durch AP K2030)

Novellierung KVO

Beschluss 
durch 

Erzbischof

„Statut“, 
Beschluss 

durch 
Erzbischof

Vorbereitung Wahl auf Bistumsebene

Beschluss 
KVO 

durch 
Erzbischof

Erarbeitung 
„Beschluss
gremium“ 
(durch AP 
K2030)

Beschluss  
„Beschluss- 
gremium“ 

durch  
Erzbischof

Konstituierung in den Kirchengemeinden, Übernahme der damit verbundenen Aufgaben

Kampagne Wahl Pfarreirat in den Kirchengemeinden Wahl 
Pfarreirat

Vorbereitung in den Kirchengemeinden

Wahl 
Aufsichtsrat

Erarbeitung Aufgabenbeschreibung 
(durch AP K2030)

Beschluss 
Konzeption 

durch 
Erzbischof

Beschluss 
Konzeption 

durch 
Erzbischof

Erarbeitung Konzeption (durch AP K2030)

Erarbeitung Konzeption (durch AP K2030)

Beschluss 
Orientierungs-
rahmen durch 

Erzbischof

Auswertung 
und Klärung 
auf Bistums

ebene

Beschluss 
durch  

Erzbischof
Rollenklärung in regionalen Konferenzen

Erarbeitung Orientierungs-
rahmen (durch AP K2030)

Interessens-
bekundungs-

verfahren 
durch EO

Lt. Pfarrer 
bestimmt 

durch 
Erzbischof

Personalqualifizierung

Personalveränderungen

Inhaltliche Vorbereitung im lokalen Projekt, dann Weiterführung und Umsetzung 
(Anzahl, Verortung, inhaltliche Ausrichtung...) durch gemeinsames Beschlussgremium 

der Kirchengemeinden

Personalgewinnung durch gemeinsames Beschlussgremium der 
Kirchengemeinden

Erarbeitung Konzept Pfarrbüro durch gemeinsames Beschlussgremium der Kirchengemeinden

Personalbesetzung durch gemeinsames 
Beschlussgremium der 

Kirchengemeinden

Aufbau Stab Pfarreigeschäftsführung 
durch gemeinsames Beschlussgremium 

der Kirchengemeinden

Stab Pfarrei-
geschäfts-
führung 

steht

Personalübergang

Inbetriebnahme

Übergangslösungen erarbeiten, incl. Vertragliche Gestaltung (durch AP  K2030) 

Planung Umsetzung durch gemeinsames Beschlussgremium der Kirchegemeinden 

Erabeitung diözesanes Muster durch EO Inhaltliche Vorbereitung im lokalen Projekt, dann 
Erarbeitung in den Kirchengemeinden

Beschluss 
Rahmenverein-
barung vor Ort

Rückmeldung von EO Umsetzung vor Ort

Erarbeitung Votum vor Ort
Rückmeldeschlaufe mit EO, 
Beschluss durch EO Ende 

2023

Weiterentwicklung - Konzept 
„Immobilienentwicklung f. 

Kirchengemeinden“ 
(durch AP K2030)

Umsetzung durch die Kirchengemeinden

Diskussion in den 
diözesanen Räten

Beschluss 
durch den 
Erzbischof

Kirchenrechtlich notwendige 
Beteiligungen

Einbezug staatliche Stellen Umsetzungsdekrete Umsetzung
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Bildung

1. Q 2026

Konstituie-
rung

Konstituie-
rung

Errichtung 
durch 

Kirchen-
gemeinde

Konferenzen derzeitige 
Leitende Pfarrer 

Sukzessive Vorbereitung in den Kirchengemeinden 

Beschluss 
Konzeption 

durch 
Erzbischof

Personalqualifizierung


